
 

 

Erklärung des Vorstands und des Aufsichtsrats der TeamViewer AG zu den Empfehlungen der 

„Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex“ 

gemäß § 161 AktG 

 

Vorstand und Aufsichtsrat der TeamViewer AG erklären, dass die TeamViewer AG sämtlichen Emp-

fehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 16. Dezember 2019, 

bekannt gemacht vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz im amtlichen Teil des 

Bundesanzeigers am 20. März 2020 (der „Kodex 2020“) seit dessen Bekanntmachung ohne Aus-

nahme entspricht und beabsichtigt, den Empfehlungen des Kodex 2020 auch in Zukunft ohne Aus-

nahme zu entsprechen.  

Vorstand und Aufsichtsrat der TeamViewer AG erklären außerdem, dass die TeamViewer AG den 

Empfehlungen des vor Inkrafttreten des Kodex 2020 anwendbaren Deutschen Corporate Governance 

Kodex in der Fassung vom 7. Februar 2017, bekannt gemacht vom Bundesministerium der Justiz und 

für Verbraucherschutz im amtlichen Teil des Bundesanzeigers am 24. April 2017 (der „Kodex 2017“) 

seit der Abgabe ihrer letzten Entsprechenserklärung im Dezember 2019 mit Ausnahme der folgenden 

Abweichung entsprochen hat:  

Ziffer 3.8 Abs. 3 des Kodex 2017 hat empfohlen, dass eine D&O Versicherung für die Mitglie-

der des Aufsichtsrats einen Selbstbehalt in Höhe von 10 % des Schadens bis mindestens 

150% der festen jährlichen Vergütung des jeweiligen Aufsichtsratsmitglieds enthalten soll. Die 

derzeitige D&O Versicherung der TeamViewer AG für die Mitglieder des Aufsichtsrats sieht 

keinen Selbstbehalt vor. Vorstand und Aufsichtsrat sind der Auffassung, dass ein Selbstbehalt 

keinen Einfluss auf das Verantwortungsbewusstsein und die Loyalität der Mitglieder des Auf-

sichtsrats hinsichtlich ihrer Aufgaben und Funktionen hat. Zudem würde dies die Wettbe-

werbsfähigkeit der TeamViewer AG um kompetente und qualifizierte Mitglieder des Aufsichts-

rats beeinträchtigen. 

 

Göppingen, im Dezember 2020 

 

TeamViewer AG 

 

Der Vorstand       Für den Aufsichtsrat 

 

Oliver Steil Stefan Gaiser     Dr. Abraham (Abe) Peled 

 


